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1. Zielstellung der Potentialanalyse

• Lenkung der Projektideen und Planungsabsichten zur FF-PV in geordnete Bahnen

• Vorarbeiten zur Bauleitplanung in Abstimmung mit den Samtgemeinden. Dabei erfolgte
die Zusammenstellung der wesentlichsten Belange auf Kreisebene, die in der Abwägung zu 
berücksichtigen sind, z.B. aus den Bereichen Raumordnung sowie Natur- und Artenschutz. 

• Durchführung einer gesamträumlichen Betrachtung, um Planungsalternativen darzustellen.

• Ermittlung möglichst konfliktarmer Flächen für die weitere Bauleitplanung. 

• Erreichen des Klimaziels zur FF-PV aus § 3 NKlimaG:
mindestens 0,47 Prozent der Landesfläche (zukünftig 0,5 %) sollen bis zum Jahr 2033 für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden. (0,47% der Landkreisfläche 
entsprechen ca. 577 ha)

Zu beachten: Der überwiegende Teil der Photovoltaikanlagen soll auf versiegelten Flächen 
und auf baulichen Anlagen realisiert werden (siehe § 3 NKlimaG + LROP Kap 4.2.1 Ziff. 01). 
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2. Durchführung der Potentialanalyse

a) GIS-Analyse auf Basis der wesentlichsten Belange, die in der Bauleitplanung 
im Planungsraum zu berücksichtigen sind. 

Zwischenergebnisse: „Rohflächen“ für FF-PV

b) Einzelfallprüfung der Rohflächen durch das beauftragte Planungsbüro, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Entwurf des 
Landschaftsrahmenplans

06.09.2023



a) GIS-Analyse: Ausgangslage
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a) GIS-Analyse: Ausgangslage
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Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 
öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen.

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 
Belange, die für die Abwägung von Bedeutung 
sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu 
bewerten.
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a) GIS-Analyse: zu berücksichtigende Belange 

2. Raumordnung

Vorranggebiete Natur und Landschaft

Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft

Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme 
durch die Bevölkerung

Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung

Vorranggebiete für Windenergienutzung

Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft

1. Siedlung und Infrastruktur

Siedlungsbereiche (F-Pläne, B-Pläne, § 34 Gebiete, 
Splittersiedlungen, sonstige Siedlungsbereiche)

Straßen

Anbauverbotszonen von klassifizierten Straßen (20m)

Anbaubeschränkungszonen von klassifizierten Straßen (40m)

Gleisanlagen und Schienenwege

Verkehrslandeplatz Rehbeck 

Hochspannungsfreileitungen plus 20 m 

Bundeswasserstraße

Vorranggebiete kulturelles Sachgut gemäß LROP = 
Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland (Antragsgebiet 
UNESCO Weltkulturerbe mit Pufferzone)

Sonstige historische Kulturlandschaften gemäß LROP 
(Überlagerung mit Biosphärenreservat)
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a) GIS-Analyse: zu berücksichtigende Belange 

3. Wasserrecht

Fliessgewaesser 1. und 2. Ordnung

Stehende Gewaesser

Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete

Deiche 

Deichschutzzonen

Trinkwasserschutzgebiete (Schutzzone I und Schutzzone II)

4. Natur- und Artenschutz

Natura 2000 Gebiete (FFH und VSG)

Naturschutzgebiete § 23 BNatSchG

Biosphärenreservat C und B

Landschaftsschutzgebiete § 26 BNatSchG

(Flächen-)Naturdenkmäler §28 BNatSchG

Waldflächen plus 35 m 

Gesetzlich geschütze Biotope nach § 30 BNatSchG

Kompensationsflächen

Rast-, Nahrungs- und Brutgebiete störungsempfindlicher Vögel bzw. 
streng geschützter Arten 

Bereiche, die aus Gründen des Landschaftsbildes von hoher und sehr 
hoher Bedeutung sind

Kernflächen Biotopverbundflächen (Grünland, Heide-
Halboffenlandschaft, Gewässerauen)

Bereiche, dies aus Gründen des Biotopschutzes von hoher und sehr 
hoher Bedeutung sind



a) GIS-Analyse: Anwendung der Belange Siedlung und Infrastruktur
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a) GIS-Analyse: Anwendung der Belange + Raumordnung
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a) GIS-Analyse: Anwendung der Belange  + Wasserrecht
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a) GIS-Analyse: Anwendung der Belange + Natur- und Artenschutz
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b) Einzelfallprüfung: ausgeschiedene bzw. nicht geprüfte Flächen
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b) Einzelfallprüfung: Gebietsblätter
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b) Einzelfallprüfung: Bewertungsschema
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b) Einzelfallprüfung: Gesamtbewertung 
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„geeignet“ 
Bei diesen Potentialflächen besteht lediglich ein geringes Konfliktpotential, 
das im Rahmen der Bauleitplanung in der Regel als lösbar gilt. 
Voraussichtlich kann beinahe die gesamte Fläche genutzt werden. 

„bedingt 
geeignet“ 

Bei diesen Potentialflächen besteht ein erhebliches Konfliktpotential auf 
einem Großteil oder ein besonderes Konfliktpotential auf einem Teil der 
Fläche. Voraussichtlich kann ein Teil der Fläche genutzt werden (ca. 25-
75%) . 

„eher nicht 
geeignet“ 

Bei diesen Potentialflächenbesteht ein besonderes Konfliktpotential auf 
einem überwiegenden Teil der Fläche. Voraussichtlich kann lediglich ein 
geringer Teil der Fläche genutzt werden (ca. 10-25%) . 

  



3. Ergebnisse: Flächenbilanz
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0,47%



3. Ergebnisse: Flächenbilanz
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Bei der konservativen Annahme, dass 

• von den „geeigneten“ Flächen 90 %,

• von den „bedingt geeigneten“ Flächen 50 %,

• von den „eher nicht geeigneten“ Flächen 10 % sowie 

• von den Flächen zwischen 5 und 10 ha Größe 50 % 

genutzt werden könnten, gibt es im gesamten Landkreis rd. 1.095 ha für die FF-PV 
Bauleitplanung (rd. doppelt so groß wie Zielwert). Die Flächen unter 5 ha sind in 
dieser Betrachtung gar nicht berücksichtigt

Wie bereits oben dargelegt soll Ausbau der regenerativen Energieerzeugung durch 
PV-Anlagen vorrangig auf bereits versiegelten Flächen, auf oder an Gebäuden bzw. 
auf sonstigen baulichen Anlagen erfolgen. (Anteil von rd. 77 % bis 2040). 



4. Weiteres Vorgehen
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• Die Samtgemeinden prüfen auf Grundlage der Ergebnisse der Potentialanalyse
(= konfliktarme Flächen) in Abstimmung mit den Gemeinden, wo und in welchen 
Umfang Bauleitplanung für FF-PV erfolgen soll. 

• Ggf. können in den übrigen Räumen auch noch Potentiale ermittelt werden.

• Der Landkreis wird die der Potentialanalyse zu Grunde liegenden Belange noch 
differenzierter darstellen, insbesondere die Unterscheidung in „harte“ und 
„weiche“ Belange vornehmen. 
Das unterstützt die Entscheidungsprozesse auf Gemeinde- und 
Samtgemeindeebene und die spätere Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung.



Landkreis Lüchow-Dannenberg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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